
 
Antrag auf Eintragung in das  
Installateurverzeichnis Gas / Wasser 
 
Gasnetzbetreiber / Wasserversorgungsunternehmen: 
 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH  Telefon: 08031 / 365-2451 
Bayerstraße 5  Telefax: 08031 / 365-2665 
83022 Rosenheim  E-Mail: swro-netze@swro.de 
 
Antragssteller (Installationsunternehmen IU): 
 

Firma1):   Telefon:  

Straße, Haus-Nr.:   Telefax:  

PLZ, Ort:   E-Mail:  

1) Vollständiger Firmenname Antragsteller, einschließlich Gesellschaftsform 
 
Geschäftsführer / Inhaber: 
 

Name, Vorname:   Telefon:  
 
Verantwortliche Fachkraft 1:  Gas  Wasser 
 

Name, Vorname:   Telefon:  
 
Verantwortliche Fachkraft 2:  Gas  Wasser 
 

Name, Vorname:   Telefon:  
 
Anschrift der Werkstatträume:  Werkstattwagen 
 

Straße, Haus-Nr.:   Telefon:  

PLZ, Ort:   E-Mail:  
 
Notwendige Unterlagen (bitte als Kopie dem Antrag beilegen): 
 

1.  Handwerkliche Nachweise 
 Handwerkskarte (Nachweis der Eintragung in der Handwerksrolle). 
 Befähigungsnachweis (z. B. Meisterprüfungszeugnis, Diplomurkunde und zusätzlich Bestätigung der 

Teilnahme am Lehrgang zum Nachweis der fachlichen Befähigung für die Eintragung in das Installateur-
verzeichnis (sogenannter 100-Std.-Lehrgang (TRGI) bzw. 80-Std.-Lehrgang (TRWI)). 
 siehe www.swro-netze.de, „Eintragung Installateurverzeichnis“, „Fachlichen Voraussetzungen“ 

 Nachweis der fachspezifischen Berufspraxis. 
 

2.  Allgemeine Nachweise 
 Gewerbeanmeldung 
 Handelsregister-Auszug (nur bei juristischer Gesellschaftsform, z. B. GmbH) 
 Betriebshaftpflicht (Bestätigung oder Kopie der Police, Mindestdeckungssummen gemäß den Empfeh-

lungen des SHK-Fachverbandes): 
 

Anzahl der Mitarbeiter (MA bis 3 MA bis 20 MA ab 21 MA 
Personen- und Sachschäden pauschal 1,5 Mio. € 3 Mio. € - 
Personenschäden - - 5 Mio. € 
Sachschäden - - 5 Mio. € 
Tätigkeitsschäden 50.000 € 50.000 € 100.000 € 
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Werkstatträume / Werkstattwagen: 
Hiermit wird das Vorhandensein von einer ordnungsgemäß eingerichteten Werkstatt / eines Werkstattwagens 
und ausreichendem Werk- und Hilfswerkzeug sowie Mess- und Prüfgeräten bestätigt, so dass alle Installations-
arbeiten einwandfrei und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden können. 
Eine Werkstatt-Besichtigung kann nach Vereinbarung erfolgen. Dabei sind auch die im Besitz des Installations-
unternehmens befindlichen Vorschriften und Richtlinien (siehe unten) vorzulegen. 
 
Mindestausstattung der im Unternehmen vorhandenen Werkzeuge, Arbeitsmittel und Prüfgeräte  
(zutreffendes bitte ankreuzen / ergänzen): 
 

Allgemein: 
 Werkbank mit Schraubstock 
 Geeignetes Werkzeug für die Herstellung von  

Rohrverbindungen 
 Dichtungsmaterial (DVGW-zugelassen) 

  ________________________________________  
 
Wasser: 
 Für Trinkwasser zugelassenes Gewinde-Schneideöl  

(DVGW-zugelassen) 
 Prüfeinrichtungen für Trinkwasser (Prüfpumpe, 

ölfreier Kompressor, Prüfeinheit für inertes Gas) 
 Empfohlen: Entkalkungsgerät für Durchlauferhitzer 

  ________________________________________  

Gas: 
 Messgerät zur Druck- / Dichtheitsprüfung für  

Gasleitungen (Manometer) 
 Empfohlen: Elektronisches Druck-, Dichtheits- /  

Leckmengen-Messgerät 
 Schaumbildendes Mittel zur Lecksuche an  

Gasleitungen (gemäß DIN EN 14291) 
 Empfohlen: Gasspür- bzw. Gaskonzentrations- 

messgerät gem. G 465-4 
 Messgerät zur Leckmengenmessung 
 Empfohlen: Leckmengenmessgerät gem. G 5952 (P) 
 Tauspiegel 
 Empfohlen: Messgerät für Abgasverlustmessung 

  ________________________________________  
 
Mindestausstattung der im Unternehmen vorhandenen Vorschriften, Richtlinien, technisches Regelwerk  
(zutreffendes bitte ankreuzen / ergänzen; die genannten Bestimmungen sind auf den neuesten Stand zu halten): 
 

Allgemein: 
 DIN 18381 (VOB, Gas, Wasser und Entwäss.anlagen) 
 Empfohlen: Kommentar zu DIN 18381 

 
Gas: 
 NDAV 2) 

 Feuerungsverordnung (FeuVO) 2) 
 DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) 
 Empfohlen: Kommentar zu DVGW G 600 (TRGI) 

Wasser: 
 Trinkwasserverordnung (TrinkwV) 2) 
 AVBWasserV 2) 
 DIN EN 806 
 DIN EN 1717 
 DIN 1988 (TRWI) 
 Empfohlen: Kommentar zur DIN 1988 (TRWI) 
 Empfohlen: DVGW W 551, Legionellenwachstum 
 Empfohlen: DVGW W 553, Zirkulationssysteme 

 

2) Kann kostenfrei vom Internet bezogen werden (www.gesetze-im-internet.de) 
 
Weitere Hinweise: 

Voraussetzung für die Eintragung in das Installateurverzeichnis Gas / Wasser ist der Abschluss eines Vertrages, 
der auf der Grundlage der „Richtlinien für den Abschluss von Verträgen mit Installationsunternehmen zur Her-
stellung, Veränderung, Instandsetzung und Wartung von Gas- und Wasserinstallationen vom 3. Februar 1958 in 
der Fassung vom 1. März 2007“ (vereinbart zwischen den verschiedenen Fachverbänden) gestaltet ist. 

Alle im Zusammenhang mit der Eintragung in das Installateurverzeichnis anfallenden Daten werden zum 
Zweck der elektronischen Datenverarbeitung gespeichert. Einer Weitergabe der auf mein / unser Installations-
unternehmen bezogenen Daten stimme ich / stimmen wir zu. 

Die Richtigkeit der gemachten Angaben wird bestätigt: 
 

 
     
Ort, Datum  Name Geschäftsführer / Inhaber  Unterschrift, ggf. Stempel 
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